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Fake News, üble Nachrede, 
Cyber-Mobbing – das sind 
einige der negativen Begleit-
umstände der digitalen Welt, 
die vor allem im Zusam-
menhang mit Plattformen 
wie Facebook, Instagram, 
YouTube oder Twitter des 
Öfteren Gegenstand juristi-
scher Auseinandersetzungen 
sind. Doch auch die B2B-
Plattformen wie Xing oder 
LinkedIn sind nicht gefeit 
gegen diese Probleme.

So hat die Kölner Kanzlei 
Höcker einen Manager ge-
gen LinkedIn vertreten und 
beim Landgericht Köln ein 
Urteil erstritten, dass noch 
nicht rechtskräftig ist, aber 
einen „wegweisenden Cha-
rakter“ mit sich bringt. 

Das Landgericht Köln hat 
entschieden, dass die Micro-
soft-Tochter LinkedIn an die 
deutschen Prüfungspflichten 
gebunden ist und Falsch-
behauptungen von Nut-
zern löschen muss (Urteil 
vom 16. Nov. 2021 – Az.: 
28O 372/21). Das Landge-

richt Köln hat LinkedIn die 
Verbreitung der Berichter-
stattungen über die angeb-
liche Gewalttat mit einst-
weiliger Verfügung vom 
16.11.2021verboten.

Zum Fall teilt Höcker mit: 
„Ein deutscher Manager 
wurde auf LinkedIn fälsch-
lich beschuldigt, seine Ex-
Freundin verprügelt zu 
haben. Zudem wurde ver-
schwiegen, dass das entspre-
chende Strafverfahren noch 
gar nicht abgeschlossen ist. 
Schon die Namensnennung 
des Managers in dem Lin-
kedIn Beitrag war aufgrund 
der Pranger-Wirkung unzu-
lässig.“

LinkedIn wurde von Höcker 
zum Löschen der Beiträge 
aufgefordert und die Re-
aktion der B2B-Plattform 
beschreibt Höcker folgen-
dermaßen: „Daraufhin mel-
dete sich die Plattform mit 
einer Reaktion in Form eines 
offensichtlichen Textbau-
steins ohne jeden konkreten 
Bezug zum Fall. LinkedIn 
weigerte sich, die Sache zu 
überprüfen, da man Beiträge 
der Mitglieder grundsätzlich 
nicht kontrolliere. LinkedIn 
vertrat die steile These, man 
sei für Inhalte seiner Nutzer 
selbst dann nicht verant-
wortlich, wenn es sich dabei 
angeblich um eine Verleum-
dung handelt. Wenig hilf-

reich schlug LinkedIn vor, 
man möge sich doch direkt 
mit den Personen auseinan-
dersetzen, die die Inhalte 
veröffentlicht haben. Man 
könne diese ja verklagen.“

Die Erkenntnis bei Höcker: 
„Entweder ist LinkedIn die 
deutsche Rechtsprechung 
nicht bekannt oder aber man 
ignoriert sie dort bewusst: 
Nach der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs 
sind Betreiber sozialer Netz-
werke – und damit auch 
LinkedIn – im Falle einer 
Beanstandung eines recht-
widrigen Beitrags auf ihrer 
Plattform verpflichtet, ein 
Prüfungsverfahren einzulei-
ten. Der Betreiber des Netz-
werkes hat den Verfasser 
mit der Beanstandung des 
Beitrags zu konfrontieren. 

Reagiert der Verfasser nicht 
oder entkräftet er die Vor-
würfe nicht, dann ist der be-
anstandete Beitrag bei einer 
erkennbaren Rechtsverlet-
zung zu löschen. LinkedIn 
ignoriert diese Pflichten.“

Höcker-Partner Dr. Carsten 
Brennecke: „LinkedIn igno-
riert deutsches Recht. Das 
ist arrogant, aber nicht un-
typisch für US-Plattformen, 

die schlicht keine Lust ha-
ben, sich mit den Rechts-
ordnungen all der Länder 
auseinanderzusetzen, in de-
nen sie tätig sind. Das müs-
sen sie aber. Jedenfalls in 
Deutschland. Dies hat das 
Landgericht Köln nun bestä-
tigt.“ (ps)

Dr. Carsten Brennecke geht erfolgreich gegen die US-Platt-
form LinkedIn vor _ Foto: Höcker Rechtsanwälte

Landgericht Köln: LinkedIn muss Falschbehauptungen von Nutzern löschen
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Lokalzeit MordOrte

M
Maximilian & Carlota
Maximilian: Kaiser von Mexico
Maximillian and Carlota, dreams of greatness
Maximillian and Carlota, dreams of power
Maximillian, dreams of greatness
Maximillian, dreams of power

R
Radl-Glück!

S
Sprachlos in Irland

T
Tierische Helden – Mein Partner auf 4 Pfoten

Mit dem neuen Medien-
staatsvertrag (MStV) haben 
die Medienanstalten neue 

Aufsichtsbereiche bekom-
men, um die Meinungs- 
und Medien-Vielfalt in der 
konvergenten Medien-Welt 
sicherzustellen. Daraus 
resultieren grundlegende 
systematische und recht-
liche Veränderungen für 
die Medien-Regulierung in 
Deutschland. Entsprechend 
sind auch die Aufsichts-
strukturen den erweiterten 
Aufgaben angepasst wor-
den. Um weiterhin eine 
nachhaltige Steuerung der 
Veränderungsprozesse zu 
gewährleisten, wählte die 
Gesamtkonferenz der Me-
dienanstalten (GK) den 
aktuellen Vorsitzenden Dr. 
Wolfgang Kreißig, Präsi-

dent der Landesanstalt für 
Kommunikation Baden-
Württemberg (LfK) für 
weitere zwei Jahre an die 
Spitze der Direktorenkon-
ferenz der Landesmedien-
anstalten (DLM) und der 
Kommission für Zulas-
sung und Aufsicht (ZAK). 
Der 50-jährige Jurist, der 
seit April 2017 die LfK in 
Stuttgart führt, startete seine 
erste Amtsperiode als DLM-
Präsident am 1. Januar 2020.

Stellvertretende DLM-Vor-
sitzenden sind die beiden 
Koordinatoren der Fach-
ausschüsse, Dr. Thorsten 
Schmiege (Präsident der 
BLM) sowie Christian 

Krebs (Direktor der NLM), 
der Joachim Becker (Di-
rektor der LPR Hessen) zum 
1. Januar 2022 nachfolgen 
wird.

Für zwei weitere Jahre wur-
den auch die Beauftragten 
für Europa, Haushalt und 
Medienkompetenz bestä-
tigt. Die Arbeit wird durch 
die Amtsinhaber Dr. Tobias 
Schmid (Direktor der Lan-
desmedienanstalt für Me-
dien NRW), Martin Heine 
(Direktor der Medienanstalt 
Sachsen-Anhalt) und Jo-
chen Fasco (Direktor der 
Thüringer Landesmedienan-
stalt) fortgesetzt. (ps)

Dr. Wolfgang Kreißig ist als 
DLM-Präsident für weitere 
zwei Jahre im Amt bestätigt 
worden.

Dr. Wolfgang Kreißig erneut zum DLM-Vorsitzenden gewählt
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Abrechnung des Jahres
Die Abrechnung des Monats
Die Abrechnung der Woche

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 

Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Onlinedienste, Onlinemedien, elek-

tronische und digitale Medien.

Streamwork Produktion GmbH 
Rothenbaumchaussee 91, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sprachlos in Irland 
KREUZZUG
CRUSADE

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien.

Odeon Fiction GmbH 
Taunusstraße 21-23, 80807 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Lokalzeit MordOrte

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; DVDs; CD-I, Offline- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Radl-Glück!

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 
DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Maximilian: Kaiser von Mexico
Maximilian & Carlota
Maximillian, dreams of power
Maximillian, dreams of greatness
Maximillian and Carlota, dreams of power
Maximillian and Carlota, dreams of 
 greatness

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

Tierische Helden – Mein Partner auf 4 
 Pfoten

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München
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www.markenartikel-magazin.de
Täglich neue Meldungen rund um die Marke
sowie Personalien und Veranstaltungen 
aus der Markenwelt.

Der markenartikel-Newsletter erscheint 2x wöchentlich 
mit frischen Marken-News.

Der markenartikel zwitschert auch. 
Folgen Sie uns @markenartikler
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